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HI-Tier: BTV-3-Impfungen - Änderung der Berechnung des Tierstatus 
 
Mit E-Mail vom 10. April 2026 hat HI-Tier über Folgendes informiert: 
 
Die Situation des Tierstatus bei Rindern, die mit BTV-3 Impfstoffen geimpft wurden, führte 
in den letzten Monaten zu vermehrten Nachfragen von Haltern und Tierärzten. 
Nach intensiven fachlichen Diskussionen zum Umgang mit der Situation (immer noch keine 
reguläre Zulassung, keine Angabe der Immunitätszeiträume durch die Hersteller) konnte 
zusammen mit dem Friedrich-Loeffler-Institut in Rücksprache mit dem BMLEH nun ein 
fachlicher Konsens zum weiteren Vorgehen bei der Statusermittlung erzielt werden. 
  
Folgende Festlegungen wurden getroffen und sind AB SOFORT bei der Ermittlung der BTV3-
Status wirksam: 
  

• Statusberechnung: Analog zu den anderen BTV-Impfstoffen 
         
Umsetzung: die „IM2-Bremse“ wurde entfernt, betroffene Tiere laufen ab sofort wie 
bei den anderen BTV-Impfschemata in GRU bzw. mit jährlicher 
Wiederholungsimpfung statt WDX in WDH (bzw. erreichen alle 
regulären/errechenbaren Status). 
Die Zahl der Tiere, die „ordnungsgemäß“ geimpft sind und vorher IM2 oder WDX 
erhielten, sollte sich damit deutlich reduzieren. Wenn Tiere jetzt IM2 oder WDX 
erhalten, dann entspricht das den einschlägigen Status-Ermittlungs-Regeln. 
 

• Immunitätszeitraum: Stand: Bisher sind keine Immunitätszeiträume durch die 
Hersteller angegeben. 
Es wurde fachlich ein Zeitraum auf 12 Monate festgelegt, wie bei den anderen BTV-
Impfstoffen. 

        
Umsetzung: Wiederholungsimpfung wird nach 1 Jahr erwartet, mit Kulanz von 6 
Wochen (analog der anderen BTV -Impfstoffe) -> „Vor Ablauf von 407 Tagen nach der 
Zweitimpfung“  

  
• maternale Antikörper bei Kälbern:  Damit auch Kälber von geimpften Muttertieren 

gehandelt werden können, wurde vorgeschlagen, dass die maternale Immunität 
identisch berechnet wird wie bei zugelassenen BTV-Impfstoffen. 
 
Umsetzung: Es werden die identischen Regeln angewandt, wie sie für die anderen 
BTV-Impfstoffe festgelegt wurden (Details siehe: https://www3.hi-
tier.de/HitCom/hilfe/einztier.asp#Impfstatus) – es gibt nun damit auch MAT und MI-
Kälber (und deren Variationen, wenn sie bereits eigene Impfung haben). 

  
• Es soll einen Hinweis zum Handel geben: 

„Der Impfstatus bzgl. BTV-3 ist kein Zertifikat zum Handeln der geimpften Tiere. Bitte 
erkundigen Sie sich bezüglich Verbringungsregelungen bei Ihrer zuständigen 
Veterinärbehörde.“ 
 

https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=_sbZbDld2B7TUJ2SrVhJQzTNiY6B_zNwYPBq5VRf9mE&f=U3lb-A4qSXNamujrAHRb48B7yY0XKop4tpSfP9Wf6maejONBote1_V9nUVqdDUb6&i=&k=noB5&m=U5InKcLRRtIXyNOn8evRFS__pJaVamsWb1tE-jsG3dqhi2A8VDxaFEKOVrz2c8k2ePavLgy9sumJiI7pxLnQx0d7LlHONSF7ceULN0-ga5N_43hP5Vmfk1O9fvpe4Oe6&n=EBhfPF14noOUYSrLxgFNFEAuPKq-MmzYyWMSYgs7Icw46zdeimu4guHJAGnZG3yX&r=ysSBTSECQ_00ZRYa4uj9kr3bWn9h_DIDqTpdz_cLoeE&s=ecb331757299af13ad47af9e0be6f33c7c7465a87bc1fd5569873069fd77b415&u=https%3A%2F%2Fwww3.hi-tier.de%2FHitCom%2Fhilfe%2Feinztier.asp%23Impfstatus
https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=_sbZbDld2B7TUJ2SrVhJQzTNiY6B_zNwYPBq5VRf9mE&f=U3lb-A4qSXNamujrAHRb48B7yY0XKop4tpSfP9Wf6maejONBote1_V9nUVqdDUb6&i=&k=noB5&m=U5InKcLRRtIXyNOn8evRFS__pJaVamsWb1tE-jsG3dqhi2A8VDxaFEKOVrz2c8k2ePavLgy9sumJiI7pxLnQx0d7LlHONSF7ceULN0-ga5N_43hP5Vmfk1O9fvpe4Oe6&n=EBhfPF14noOUYSrLxgFNFEAuPKq-MmzYyWMSYgs7Icw46zdeimu4guHJAGnZG3yX&r=ysSBTSECQ_00ZRYa4uj9kr3bWn9h_DIDqTpdz_cLoeE&s=ecb331757299af13ad47af9e0be6f33c7c7465a87bc1fd5569873069fd77b415&u=https%3A%2F%2Fwww3.hi-tier.de%2FHitCom%2Fhilfe%2Feinztier.asp%23Impfstatus
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Diesen Text werden wir auf den entsprechenden Hilfeseiten platzieren. 
 
Umsetzung im Tierstatus: wir haben das Codeset für die Status bei BT3 erweitert - relevante 
Status erhalten eine Ergänzung um „H“ – für Hinweis. 
Der Hinweis findet sich dann im Codetext 
 

Die oben genannten Anpassungen und Änderungen sind noch nicht auf den Hilfeseiten 
dokumentiert – dies wird noch nachgezogen. 
 
Die Neuberechnung der Tiere erscheint am dringendsten. 
 
Die Verbringungsregelungen der Bundesländer bleiben davon selbstverständlich unberührt – 
der zusätzliche Hinweis im Tierstatus soll in diese Richtung weisen. 
  
 
 
 


